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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Steffeln 

 
Sitzungstermin:  27.06.2017 
Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr 
Sitzungsende:  21:00 Uhr 
Ort, Raum:  Steffeln, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus 

 

ANWESENHEIT:  gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Vorsitz 

Herr Werner Schweisthal Ortsbürgermeister    

Mitglieder 

Herr Lothar Arens Ortsvorsteher Auel    

Herr Marco Bernardy       

Frau Sonja Blameuser 1. Beigeordnete    

Herr Karl Heinz Blum       

Herr Lothar Fischbach       

Herr Werner Grasediek Beigeordneter    

Herr Bruno Juchems       

Herr Heinrich Lentz       

Herr Karl Mies       

Herr Siegfried Schäfer       

Herr Roland Schlösser       

 

Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Friedhelm Finken    entschuldigt 

 
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates waren durch Einladung vom 21.06.2017 auf Dienstag, 
27.06.2017 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
 

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. 
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße 
Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. 
 

Der Ortsgemeinderat war - nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Mitteilungen 

3. 3. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Steffeln 
Vorlage: FB3-0097/2017/15-106 

4. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde 
Steffeln 
Vorlage: FB3-0098/2017/15-107 

5. Internetauftritt: Neugestaltung der Homepage 
Vorlage: FB1-1663/2017/15-104 

6. Einvernehmen zu Bauanträgen gemäß § 36 BauGB - Grundstück Gemarkung Steffeln, 
Flur 8, Flurstück 31 
Vorlage: FB2-1380/2017/15-108 

7. Bauleitplanung der Ortsgemeinde Steffeln - Aufstellung einer Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für die gesamte Ortslage 
Vorlage: FB2-1381/2017/15-109 

8. Anfragen, Wünsche 

 
Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Einwohnerfragestunde 
 
 
Rudi Heinzelmann: 
Stellung des Gemeinderates zum Vorschlag der Dreier-Fusion im Rahmen der Kommunal- und 
Verwaltungsreform. 
 
Rudi Blameuser:  
Besorgnis über massierten Landkäufe von einzelnen Personen; hat die Ortsgemeinde Möglichkeit 
der Einflussnahme? 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
TOP 2: Mitteilungen 
 
 
Ortsbürgermeister Schweisthal teilte dem Rat folgendes mit: 
 
Gemeindehaus Auel: 
190 Std. Eigenleistung von Renovierungsarbeiten: 
Abmontieren der alten Heizungen, Neuanstrich Decke, Endreinigung 
 
Kinderspielplatz: 
15-20 freiwillige Helfer haben den Spielplatz instandgesetzt. 
 
Kapelle Wahlhausen: 
Anbringen eines neuen Geländers, angefertigt von Karl Harings, aufgebracht vom Kegelclub „Leev 
Jonge“. 
 
Festgestellt: 
Vandalismus am Ruhehäuschen: Entfernen von Brettern und Schrauben. 
Der Ortsbürgermeister wird gebeten, die Polizei einzuschalten und dies in den Obere Kyll-
Nachrichten zu veröffentlichen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
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TOP 3: 3. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Steffeln 

Vorlage: FB3-0097/2017/15-106 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Bisher wurden die 
Friedhofsgebühren in der Haushaltssatzung festgesetzt. 
Um bei Änderungen der Gebühren flexibler zu sein, empfiehlt es sich, eine separate Satzung zur 
Erhebung der Friedhofsgebühren festzusetzen. 
Hierzu ist eine Änderung der Friedhofssatzung erforderlich. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung in der Fassung 
des vorgelegten Entwurfs. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 12  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
TOP 4: Erlass einer Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 

Ortsgemeinde Steffeln 
Vorlage: FB3-0098/2017/15-107 

 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Der Ortsgemeinderat 
hat in der letzten Sitzung die Höhe der Gebühren festgesetzt. 
Bisher wurden die Friedhofsgebühren in der Haushaltssatzung festgesetzt. 
Es empfiehlt sich jedoch die Gebühren in einer separaten Satzung über die Erhebung der 
Friedhofsgebühren festzusetzen. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der 
Fassung des vorgelegten Entwurfs. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 12  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
TOP 5: Internetauftritt: Neugestaltung der Homepage 

Vorlage: FB1-1663/2017/15-104 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss vom 14.03.2017 hat der Ortsgemeinderat entschieden, die Neugestaltung und 
Betreuung des Internetauftrittes der Ortsgemeinde an eine Firma zu übergeben und hierzu 
Vergleichsangebote einzuholen.  
 
Der Ortsgemeinde liegen nun zwei Angebote vor. 
 
Beschluss: 
 
Der Auftrag zur Neugestaltung und Pflege der Internetseite wird nach eingehender Prüfung beider 
Angebote an die Firma arthochzwei aus Hallschlag erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 9  Nein: 0  Enthaltung: 3  Sonderinteresse: 0   
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TOP 6: Einvernehmen zu Bauanträgen gemäß § 36 BauGB - Grundstück Gemarkung 

Steffeln, Flur 8, Flurstück 31 
Vorlage: FB2-1380/2017/15-108 

 
Sachverhalt: 
Der Ortsgemeinderat nahm Kenntnis vom Bauantrag zum Neubau eines Gebäudes als Unterstand 
für Pferde, zum Unterstellen von landwirtschaftlichen Maschinen und zur Lagerung von Heu und 
Stroh auf dem Grundstück Gemarkung Steffeln, Flur 8, Flurstück 31. 
 
Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im Außenbereich der Ortsgemeinde Steffeln. Die 
Zulässigkeit des Vorhabens beurteilt sich nach § 35 BauGB.  
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB liegen die Privilegierungstatbestände vor, wenn keine 
öffentlichen Belange dem Vorhaben entgegenstehen, die Erschließung gesichert ist und das 
Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient. 
 
Die Privilegierungstatbestände sind vorliegend gegeben; es wird Landwirtschaft im Sinne von § 
201 BauGB ausgeführt. Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls ihre Zustimmung zum 
Vorhaben erteilt. 
Das Vorhaben ist somit zulässig. 
 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat erteilt gemäß § 36 BauGB sein Einvernehmen zum Bauantrag auf Errichtung 
eines Gebäudes als Unterstand für Pferde, zum Unterstellen von landwirtschaftlichen Maschinen 
und zur Lagerung von Heu und Stroh auf dem Grundstück Gemarkung Steffeln, Flur 8, Flurstück 
31. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 11  Nein: 1  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
 
TOP 7: Bauleitplanung der Ortsgemeinde Steffeln - Aufstellung einer Klarstellungs- 

und Ergänzungssatzung für die gesamte Ortslage 
Vorlage: FB2-1381/2017/15-109 

 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende informierte den Ortsgemeinderat, dass die Bekanntmachung über den 
Aufstellungsbeschluss am 23.06.2017 veröffentlicht wurde. 
Er informierte weiter über den Ortstermin mit dem Planer am 26.05.2017, an welcher der 2. 
Ortsbeigeordnete Grasediek und die Vertreter der Verwaltung teilgenommen haben. 
Die Planbearbeitung läuft derzeit – es müssen vor einer möglichen Entwurfsberatung jedoch noch 
verschiedene Gespräche mit Grundstückseigentümern erfolgen. Diese sollen in Kürze mit den 
Grundstückseigentümern und der Ortsgemeinde (Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete) 
stattfinden. In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates soll dann die Entwurfsberatung 
erfolgen. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat nimmt von der Sachverhaltsschilderung zustimmend Kenntnis. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   zur Kenntnis genommen 
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TOP 8: Anfragen, Wünsche 
 
 
Sonja Blameuser: 
Saalü (Termin 07.10.): Mögliches Terminproblem / Terminverschiebung? 
 
Werner Grasediek: 
Stangen und Bänder um die beiden Bäume an der Bushaltestelle sollten entfernt werden. 
 
Anpflanzungen auf Kahlflächen im Gemeindewald: Vorschläge von RL Thelen. 
 
Lothar Fischbach: 
Nachfrage nach Hausordnung für das Dorfgemeinschaftshaus 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit: Datum: 01.08.2017 

 
 
   

(Vorsitzender)  (Protokollführer) 

 



 

 

3. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung 
der Ortsgemeinde Steffeln 

vom ______________ 
 
Der Ortsgemeinderat Steffeln hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes 
(BestG) die 1. Änderung der Friedhofssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
Artikel I  
 
§ 31 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Benutzung der von der Ortsgemeinde Steffeln verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
Steffeln, __________ 
Ortsgemeinde Steffeln 
 
          (DS) 
 
gez.: Werner Schweisthal 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand 

die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Ortsgemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54581 
Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 

TOP 3TOP 3



Satzung 
 

 über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
 

der Ortsgemeinde Steffeln 
 

vom ____________ 
 

 
Der Ortsgemeinderat Steffeln hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 

 
§ 1 

 Allgemeines 
 
Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden 
Benutzungsgebühren einmalig erhoben (mit Ausnahme der jährlichen Grabstellengebühr). Die 
Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind: 
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind,    
    und der Antragsteller, 
 

2. bei Umbettungen und Wiederbestattung der Antragsteller. 
 

§ 3 
Entstehen der Ansprüche und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der 
Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 
 

(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 
fällig. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
54597 Steffeln, ____________ 
Ortsgemeinde Steffeln 
 
 
 
Werner Schweisthal 
Ortsbürgermeister 
 
Anlage 

TOP 4TOP 4



Hinweis: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand 

die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Ortsgemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54581 
Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
  



 
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 
 
1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen: 
     1.1 Reihengrab       625,00 € 
     1.2 Einzelwahlgrab       750,00 € 
           Verlängerungsgebühr pro Jahr        25,00 € 
     1.3 Doppelwahlgrab              1.500,00 € 
           Verlängerungsgebühr pro Jahr      50,00 € 
     1.4 Dreierwahlgrab               2.250,00 € 
           Verlängerungsgebühr pro Jahr      75,00 € 
     1.5 Kindergrab             190,00 € 
 
2. Grabstellengebühr für Feuerbestattungen: 
     2.1 Urnenreihengrab      275,00 € 
     2.2 Einzelurnenwahlgrab      330,00 € 
           Verlängerungsgebühr pro Jahr       11,00 € 
     2.3 Doppelurnenwahlgrab      660,00 € 
           Verlängerungsgebühr pro Jahr        22,00 € 
     2.4 Urnenrasengrab      660,00 € 
     2.5 Namenstafel       250,00 € 
 
3. Verlängerungen des Nutzungsrechts bei späterer Beisetzung 
    3.1 volle Jahre     siehe Gebühren unter 1. und 2. 
          Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr 
          nach dem abgelaufenen Teil des Jahres. 
 
4.1 Benutzungsgebühr Leichenhalle       40,00 € 
 
5. Grabanfertigungsgebühr 
    4.1 Erwachsenengrab      520,00 € 
    4.2 Kindergrab       320,00 € 
    4.3 Urnengrab       200,00 € 
 
6. Jährliche Grabstellengebühr, pro Grabstelle     10,00 € 
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